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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber erkundigt sich nach den gesetzgeberischen Maßnahmen, die gegen sogenannte 
Cum/Cum-Geschäfte ergriffen worden sind. 

2. Gesetzgeberische Maßnahmen gegen Cum-cum-Geschäfte 

Bei Cum/Cum-Geschäften (Dividendenstripping) werden rund um den Dividendenstichtag ge-
zielt Aktien von ausländischen Inhabern auf Deutsche übertragen. Cum/Cum-Geschäfte zielen 
dabei auf die Nutzung von Steuervorteilen aufgrund einer unterschiedlichen Besteuerung in Ab-
hängigkeit vom Sitz der Aktieneigentümer im In- oder Ausland ab.    

Der deutsche Gesetzgeber hat hierauf im Jahr 2016 mit dem Investmentsteuerreformgesetz rea-
giert. Hierbei wurde in § 36 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ein neuer Absatz 2a) eingefügt. 
Darin wird die Anrechnung der Kapitalertragsteuer (Voraussetzung für Steuererstattungen) an die 
Bedingung geknüpft, dass der Aktieninhaber 45 Tage vor und nach Fälligkeit der Dividenden 
mindestens 45 Tage lang wirtschaftlicher und zivilrechtlicher Eigentümer der Aktien war. 

Unterschreitet der Aktieninhaber die Frist von 45 Tagen rund um Dividendenstichtag, kann die 
einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht zur Anrechnung für andere Steuerschulden genutzt wer-
den. 

Im EStG wurden noch zwei Ausnahmen für „Kleinanleger“ eingeführt: 

Die Haltefrist von 45 Tagen gilt nicht bei Dividendenerträgen unter 20.000 Euro im Jahr.  
Außerdem müssen Anleger, die seit mindestens einem Jahr Eigentümer der Aktien sind, die Frist 
von 45 Tagen Mindesthaltedauer nicht beachten. 
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